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I.1 Zukunftstrends: Zahl der Pflegebedürftigen

3,21%

3,81%

4,63%

5,41%

6,24%

2015 2017 2019 2021 2023

Anteil der Pflegebedürftigen an der Bevölkerung fast 

• Von 2013-2015 hat sich die Zahl der Pflegebedürftigen 

und haben sich die Prävalenzen fast verdoppelt.

• Allerdings gehen nur 15% dieses Anstiegs auf den 

demographischen Wandel zurück! (Rothgang et al. 2025)
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I.1 Zukunftstrends: Zahl der Pflegebedürftigen

Differenz

3,03 PP

Differenz

0,44 PP

• Der Prävalenzanstieg ist auch nicht auf Änderungen in der 

Morbidität zurückzuführen, sondern Folge des PSG II.

• Auch für die Zukunft ist mit weiteren Prävalenzanstiegen zu 

rechnen. 

• Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt daher stärker als.
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I.1 Entwicklung der Zahl der Pflegebedürftigen

Quelle: Eigene Darstellung nach Statistisches Bundesamt 2023

+54%

+70%

Im 

Vergleich 

zu 2021:



7

Prof. Dr. Heinz Rothgang

I.2 Ausgangslage: Versorgungslücken 

• Die Zahl der Pflegebedürftigen wird auch in den nächsten 

drei Dekaden noch kontinuierlich steigen.

• Die Zahl der Personen im erwerbstätigen Alter sinkt 

dagegen sogar.

• Anteil der Erwerbstätigen, die in der Langzeitpflege 

arbeiten, muss sich verdoppeln, um heutige 

Betreuungsrelationen zu erhalten.

• Wenn sich nichts ändert, entstehen Versorgungslücken:

„Laut Pflegekräftevorausberechnung liegt die erwartete 

Zahl an Pflegekräften im Jahr 2049 zwischen 280 000 

und 690 000 unter dem erwarteten Bedarf“

(Statistisches Bundesamt 2024)
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• Aktuell:

– Für dieses und nächstes Jahr werden in der sozialen 

Pflegeversicherung Defizite erwartet, die nur durch Kreditaufnahme 

gedeckt werden können.

– Es gibt aber keine Idee, wie diese Kredite zurückgezahlt werden 

können. 

• Kurz- und mittelfristig:

– Weiterhin steigende Fallzahlen 

– Weitere Personalmehrung durch Umsetzung des 

Personalbemessungsverfahrens in der Heimpflege

– Weiterhin überproportionale Lohnentwicklung bei Pflegekräften 

I.3 Finanzbedarf
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I.3 Finanzbedarf

Quelle: Carstensen et al. 2023 Bundesagentur für Arbeit: Entgeltaltlas

Aktuelle Medianentgelte:

Altenpflege-Fachkraft: € 4.153

Altenpflege-Hilfskraft: € 3.098

➢ Entlohnung in der Altenpflege wächst 

doppelt so stark wie im Rest der Wirtschaft

➢ Tariftreuegrundsatz wirkt: deutliche 

Anstiege für die Altenpflege nach 2021
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I.3 Ausgangslage: Finanzbedarfe

Quelle: 

Rothgang & Müller 

2021: 191     
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Wie soll die Versorgung zukünftig sichergestellt werden?

• Informelle Pflege

– Die Hälfte aller Pflegebedürftigen wird ohne Beteiligung von Profis 

versorgt, eine Steigerung der Quote ist schwer vorstellbar.

– Ziel muss es sein, mehr gemischte Pflegearrangements mit Laien 

und Profis zu realisieren.

– Die Zivilgesellschaft muss stärker einbezogen werden, 

insbesondere die „jungen Alten“ – auch in formelleren 

Pflegearrangements (Heime).

II.1 Who cares – Wer soll uns in Zukunft pflegen?
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Wie soll die Versorgung zukünftig sichergestellt werden?

• Pflegemigration 

– Insbesondere in der näheren Zukunft ist der stärkere Einbezug 

ausländischer Pflegekräfte zwingend notwendig.

II.2 Who cares – Wer soll uns in Zukunft pflegen?
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• Pflegemigration 

II.2 Wer soll uns in Zukunft pflegen?
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Wie soll die Versorgung zukünftig sichergestellt werden?

• Pflegemigration 

– Insbesondere in der näheren Zukunft ist der stärkere Einbezug 

ausländischer Pflegekräfte zwingend notwendig.

– Sinnvoll ist es dabei, Menschen im Ausland anzuwerben und – zum 

Teil dort und zum Teil hier – auszubilden und nicht um bereits 

ausgebildete Pflegekräfte zu konkurrieren. 

– Bereits heute konkurriert Deutschland mit anderen OECD-Ländern 

weltweit um die knappe Ressource „Pflegekräfte“. Zeitversetzt 

werden andere Länder (z.B. China) dazukommen. 

II.2 Who cares – Wer soll uns in Zukunft pflegen?
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Wie soll die Versorgung zukünftig sichergestellt werden?

• Formelle Pflege muss gestärkt werden:

− Es geht dabei um das Halten und Rückgewinnen inländischer 

Pflegekräfte und um das Gewinnen von jungen Menschen für die 

Pflege 

− Dazu muss der Beruf attraktiver werden:
• Aufstiegschancen 

• Vereinbarkeit von Pflege und Beruf

• Entlohnung

• Arbeitsbedingungen

− Ein zentrales Element für verbesserte Arbeitsbedingungen ist die 

Umsetzung des Personalbemessungsinstruments in der 

vollstationären Pflege

➢ Alles das führt aber dazu das Pflege teurer wird.  

II.3 Who cares – Wer soll uns in Zukunft pflegen?
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III. Who cares – Welche Rolle kann Digitalisierung spielen?

Quelle: Wolf-Ostermann & Rothgang 2024

➢ Die Entwicklung im 

Feld „Pflege und 

Technik“ ist rasant

➢ Die Zahl der 

Publikationen 

wächst exponentiell
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III. Who cares – Welche Rolle kann Digitalisierung spielen?

Quelle: Wolf-Ostermann & Rothgang 2024

➢ Der Anwendungsbereich digitaler 

Technik ist breit

➢ Teilweise zielt sie auf 

Qualitätsverbesserungen ab, 

teilweise aber auch auf 

Arbeitsersparnis („Steuerung und 

Verwaltung)

➢ Allein die sprachgesteuerte 

Dokumentation kann – nach 

Angaben der Entwickler – 20-30% 

der Dokumentationszeiten 

einsparen
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III. Who cares – Welche Rolle kann Digitalisierung spielen?

Quelle: Wolf-Ostermann & Rothgang 2024

Dominant sind derzeit 

Entwicklungen im 

Bereich von 

Dokumentation und von 

Sensorik
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• Digitalisierung kann Pflege potentiell stärker unterstützen. 

• Allerdings gibt es noch kaum hochwertigen Evaluationen 

über den tatsächlichen Nutzen digitaler Technik in der Pflege 

(Krick et al. 2019; Huter et al. 2020). 

→ Es gibt großen Bedarf an solchen Evaluationen.

• Bisher ist noch keine Anwendung in das DiPA-Verzeichnis 

aufgenommen worden – obwohl der § 40a SGB XI seit  dem 

9.6.2021 (Inkrafttreten des Digitale-Versorgung-und-Pflege-

Modernisierungs-Gesetze) besteht.

• Aber: Mit dem BEEP soll eine Erprobungsregel 

verabschiedet werden, die eine einjährige Finanzierung 

ermöglicht, wenn gleichzeitig evaluiert wird.

III. Who cares – Welche Rolle kann Digitalisierung spielen?
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• Die Technikakzeptanz der Pflegekräfte ist größer als häufig 

angenommen – allerdings nur, wenn diese von vorne 

herein partizipativ beteiligt sind (Seibert et al. 2020). 

• Bei der Einführung digitaler Pflegeinnovationen muss 

deren Integration in den Alltag im Vordergrund stehen –

das ist derzeit nicht der Fall.

• Folgekosten der Einführung digitaler Technik können im 

Pflegesatz nicht angemessen abgebildet werden – das 

muss sich ändern.

➢ Arbeitszeitsparende digitale Technik sollte durch 

eingesparte Personalmittel finanziert werden können 

(Personal-Technik-Schlüssel). 

➢ Zudem wird ein eigenständiges Budget benötigt.

III. Who cares – Welche Rolle kann Digitalisierung spielen?



23

Prof. Dr. Heinz Rothgang

I. Zukunftstrends in der Altenpflege 

II. Who cares? Wer soll uns in Zukunft pflegen?

III. Who cares? Welche Rolle kann Digitalisierung spielen?

IV. Who pays? Wer soll das bezahlen? 

1. Ausgangslage

2. Normative Grundlagen: Wer soll das bezahlen?

3. Folgerung für eine Finanzreform

V. Reformvorschläge

VI. Reformvorhaben der Bundesregierung 

VII. Fazit

Inhalt



24

Prof. Dr. Heinz Rothgang

• Beim Anteil der öffentlichen Ausgaben für Langzeitpflege ist 

Deutschland keineswegs Spitzenreiter:

IV.1 Ausgangslage

Land Anteil der Ausgaben für Langzeitpflege am BIP

1 Norwegen 2,9

2 Schweden 2,7

3 Niederlande 2,7

4 Belgien 2,3

5 Dänemark 2,0

6 Japan 1,8

7 Schweiz 1,7

8 Deutschland 1,6

Quelle: Viero & Fischer 2025
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• Dennoch hat Deutschland ein doppeltes 

Finanzierungsproblem: Wir sehen gleichzeitig

1. eine sich beschleunigende Steigerung der Beitragssätze, die 

ungewollt ist und 

2. zunehmende Eigenanteile in der Heimpflege.

IV.1 Ausgangslage
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IV.1 Beitragssatzentwicklung der SPV

Quelle: Sozialpolitik aktuell; https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-

aktuell/_Politikfelder/Gesundheitswesen/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVI41a.pdf 

Entwicklung des Beitragssatzes zur Pflegeversicherung



27

Prof. Dr. Heinz Rothgang

• Dennoch hat Deutschland ein doppeltes 

Finanzierungsproblem: Wir sehen gleichzeitig

1. eine sich beschleunigende Steigerung des Beitragssatzes und 

2. zunehmende Eigenanteile in der Heimpflege.

• Der steigenden Beitragssatz ist in großen Teilen 

„hausgemacht“, da die Bemessungsgrundlage der 

Pflegeversicherung langsamer steigt das das BIP.

• Wäre die Bemessungsgrundlage seit 2000 so gestiegen 

wie das BIP, läge der allgemeine Beitragssatz heute um 0,3 

Prozentpunkte niedriger.

IV.1 Ausgangslage 
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IV.1 Gesamteigenanteile in der Heimpflege

Quelle: Rothgang et al. 2025                        

Wirkung der 

Leistungszuschläge 

ist nicht nachhaltig
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IV.1 Gesamteigenanteile in der Heimpflege im 1. Jahr

Quelle: Rothgang et al. 2025                        
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• Preissteigerungen führen nicht unbedingt zu steigenden 

Eigenanteilen, sondern zur verringerten Inanspruchnahme

➢ Wirkungen der realen Leistungskürzungen sind „unsichtbar“

I. Häusliche Pflege

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Leistungsdynamisierung und Preissteigerung

Pflegegeld Sachleistugen Preisniveau

Wertverlust:

Pflegegeld: 

16,7%

Sachleistungen:

12,5%
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Wieviel sind wir als Gesellschaft bereit auszugeben? 

Welchen Standard wollen wir finanzieren? 

• Satt- und Sauber-Pflege oder Pflege zur Gewährleistung 

gesellschaftlicher Teilhabe

oder 

• Pflege zur Gewährleistung gesellschaftlicher Teilhabe für 

alle Pflegebedürftige in allen Settings?

➢ Letzteres schließt signifikanten Kostenersparnisse aus, und 

es geht „nur“ noch um die Tragung der Kosten und damit 

um die Verteilungsfrage.

IV.2 Normative Grundlage: Was ist uns Pflege wert?
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• Ziel bei Einführung der Pflegeversicherung: 

Pflegebedingte Verarmung soll verhindert werden.

„Die Pflegeversicherung soll … bewirken, daß … [die] überwie-

gende[.] Zahl der Pflegebedürftigen nicht mehr auf Sozialhilfe 

angewiesen ist; wer sein Leben lang gearbeitet und eine durch-

schnittliche Rente erworben hat, soll wegen der Kosten der Pfle-

gebedürftigkeit nicht zum Sozialamt gehen müssen.“ (PflegeVG-E, S. 2)

• Dazu soll die Pflegeversicherung die pflegebedingten Kosten 

vollständig übernehmen. 

„Die Pflegekasse … trägt … den pflegebedingten Aufwand 

für die im Einzelfall erforderlichen Leistungen der Grund-

pflege, der aktivierenden Pflege …“ (Gesetzesbegründung: PflegeVG-E, S. 115)

„Die Pflegeversicherung … soll eine Grundversorgung 

sicherstellen, die im Regelfall ausreicht, die pflegebe-

dingten Aufwendungen abzudecken.“ (Bundesregierung (1997: 8f.)

IV.2 Normative Grundlage: Wer soll das bezahlen?
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Notwendige Elemente einer Finanzreform

A. Begrenzung des Eigenanteils für Pflegebedürftige und 

Übertragung der Lasten auf die Pflegeversicherten, in

1. stationärer Pflege

2. ambulanter Pflege

B. Entlastung der Pflegeversicherten, durch

1. Steuerfinanzierung

2. Verbreiterung der personellen und sachlichen 

Bemessungsgrundlage

IV.3 Folgerungen für eine Finanzreform
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Reformvorschläge
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V.1 Pflegebürgervollversicherung
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• Vollversicherung 

– bezieht sich nur auf die pflegebedingten Kosten,

– realisiert die Ursprungsidee der Pflegeversicherung – wie sie auch 

schon im „Dreiteilungsvorschlag“ der AWO von 1976 enthalten war

– bezieht sich meist nur auf den stationären Sektor 

– kann auch den ambulanten Sektor einbeziehen durch 

• Leistungsausweitung für Sachleistungen in Höhe der durchschnittlichen 

derzeitigen Eigenanteile 

• Leistungshöhen im ambulanten Sektor in Anlehnung an die Höhe im 

stationären Sektor (so im Modell der Initiative pro Pflegereform),

V.1 Reformvorschlag Vollversicherung
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• Gerechtigkeitsmaßstab: Urteil des BVerfG vom 3.4.2001

– Der Gesetzgeber hat 1994 „eine im Grundsatz alle Bürger erfassende 

Volksversicherung“ eingerichtet.

– Dabei hat er „eine Pflegevolksversicherung in der Gestalt zweier 

Versicherungszweige geschaffen“. 

– Er durfte „die einzelnen Gruppen dem einen oder anderen 

Versicherungszweig sachgerecht und unter dem Gesichtspunkt einer 

ausgewogenen Lastenverteilung zuordnen (BvR 2014/95, Rn 92)

• Eine „ausgewogenen Lastenverteilung“ liegt aber nicht vor:

– Privatversicherte haben eine günstigere Alters-, Geschlechter- und 

Risikostruktur. Die Leistungsausgaben pro versicherter Person sind in der 

SPV doppelt so hoch wie in der PPV (bei Berücksichtigung der Beihilfe).

– Privatversicherte haben ein doppelt so hohes Einkommen; das 

sozialversicherungspflichte Einkommen wäre um etwa Zweidrittel höher.

– Der Beitragssatz einer Sozialversicherung für die PPV-Versicherten wäre um 

den Faktor 3 niedriger als der SPV-Satz.

V.1 Reformvorschlag Bürgerversicherung
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V.1 Reformvorschlag Bürgerversicherung 

• Das BVerfG hat der „Pflegevolksversicherung“ in zwei Zweigen nur unter 

der Maßgabe einer „ausgewogenen Lastenverteilung“ zugestimmt.

➢ Notwendig ist eine Bürgerversicherung oder zumindest ein 

Risikostrukturausgleich zwischen SPV und PPV.
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• Pflegeversicherung wird umgewandelt in eine bedarfs-

orientierte Sozialversicherung mit fixem Gesamteigenanteil. 

• Sockel-Spitze-Tausch verlagert Risiko von Kostensteige-

rungen von den Pflegebedürftigen auf die Pflegeversicherten. 

• Maßnahmen zur Refinanzierung begrenzen den 

Beitragssatzanstieg.

• Schaffung sektorübergreifender Versorgungsstrukturen 

ermöglicht Einbindung der Zivilgesellschaft in allen Settings 

und beseitigt innovationsfeindliche Fragmentierung.

V.2 Gesamtkonzeption AAPV
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V.2 Gesamtkonzeption AAPV

Vergleichsmodell, wenn heutige 

Gesetzeslage unverändert bis 

2060 gilt

Status Quo

2025 2060
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V. Gesamtkonzeption AAPV

Begrenzt die Eigenanteil für 

Heimbewohnende

2060

Status Quo

Sockel-Spitze-Tausch

2026

2025
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• Ziel ist es, 

– die Eigenanteile der stationär versorgten Pflegebedürftigen zu 

reduzieren und in ihrer Höhe absolut zu begrenzen.

• Maßnahmen zur Umsetzung hierfür sind:

– Medizinische Behandlungspflege wird aus den Pflegesätzen 

herausgenommen und durch die GKV finanziert,

– Ausbildungskosten werden aus den Eigenanteilen herausgenommen 

und durch die Versichertengemeinschaft finanziert,

– Sockel-Spitze-Tausch.

V.2 Reformstufe 1: Sockel-Spitze-Tausch stationär



45

Prof. Dr. Heinz Rothgang

Mechanik des Sockel-Spitze-Tauschs:

• Eigenanteile werden auf 

– 25% der individuellen pflegebedingten Kosten festgelegt, die auf

– monatlich maximal 700 Euro über minimal 36 Monate

– bis zum Gesamtbetrag von 25.200 Euro

begrenzt sind.

• Proportionale Selbstbeteiligung von 25% wird in 

Vorbereitung auf den Sockel-Spitze-Tausch im ambulanten 

Bereich angesetzt, wo häufig kleinere Beträge an 

Sachleistungen in Anspruch genommen werden.

V.2 Reformstufe 1: Sockel-Spitze-Tausch stationär
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V.2 Gesamtkonzeption

Bedarfsgerechtigkeit

2028

Bedarfsgerechte Leistungshöhen in 

allen drei Hauptleistungsarten

Status Quo

Sockel-Spitze-Tausch

2026

2025 2060
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• Ziel ist es, 

– bedarfsgerechte Leistungshöhen in allen Hauptleistungsarten zu 

ermöglichen, 

– und somit Pflegebedürftige unabhängig vom Ort der Erbringung 

gleich zu stellen.

• Maßnahmen zur Umsetzung hierfür sind

– Eigenanteile auch für ambulante Sachleistungen sowie implizite 

Eigenanteile für Pflegegeld,

– Anrechnung auf den maximalen Eigenanteil,

– Individuelle Leistungsbemessung anhand eines Leistungskatalogs,

– Verpreisung anhand des Leistungskatalogs,

– Pflegegeld 2.0 mit Kontrahierungszwang.

V.2 Reformstufe 2: Bedarfsgerechte Leistungen, auch ambulant
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Mechanik der Ermittlung bedarfsdeckender 

Leistungshöhen

• Leistungshöhen werden individuell bestimmt.

• Grundlage für die Finanzrechnung bilden die 

pflegebedingten Kosten im stationären Sektor, die einer 

bedarfsdeckenden Versorgung entsprechen.

V.2 Reformstufe 2: Bedarfsgerechte Leistungen, auch ambulant
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Das Pflegegeld (für die Pflegebedürftigen) wird zu einem 

Pflegegeld 2.0 (für die Pflegenden) weiterentwickelt.

• An- und Zugehörige können Leistungsmodule ganz oder 

teilweise verbindlich übernehmen.

• Für die Übernahme werden 40% des Profibetrags als steuer-

und beitragsfreies Pflegegeld an die Pflegeperson ausgezahlt.

• Zivilgesellschaftliche Personen erhalten eine Grundqualifikation, 

die Leistungserbringung wird qualitätsgesichert.

• Zusätzlich wird ein Betrag von 25% des Pflegegeldes als 

„impliziter“ Eigenanteil auf den Gesamteigenanteil angerechnet.

V.2 Reformstufe 2: Bedarfsgerechte Leistungen, auch ambulant
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V.2 Gesamtkonzeption

Sektorenfreiheit

2030

Sektorenfreie Leistungserbringung durch 

Harmonisierung des Ordnungsrechts

Bedarfsgerechtigkeit

2028

Status Quo

Sockel-Spitze-Tausch

2026

2025 2060
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• Ziel ist es, 

– die sektorale Trennung ambulant/stationär aufzuheben und durch die 

Einteilung in Pflege vs. Wohnen zu ersetzen,

– damit die Möglichkeit zur Entwicklung innovativer Wohn- und 

Pflegeformen zu schaffen und 

– Laienpflege in allen Wohnsettings zu ermöglichen und finanziell 

anzureizen.

• Maßnahmen hierfür sind

– die Harmonisierung des Ordnungsrechts und

– die Ermöglichung der Übernahme von Modulen / Leistungen durch Zu-

und Angehörige bzw. die Zivilgesellschaft in allen Wohnsettings.

V.2 Reformstufe 3: Sektorenfreie Versorgung
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V.2 Finanzwirkungen: Gesamteffekt auf die Ausgaben

Gesamtausgaben

Status Quo und Reformvorschlag AAPV III 
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V.2 Finanzwirkungen: Gesamteffekt auf den Beitragssatz

Beitragssatzentwicklung ohne Refinanzierungsmaßnahmen

Status Quo und Reformvorschlag AAPV III 

Ohne Refinanzierungsmaßnahmen steigt 

der ausgabendeckende Beitragssatz um 

0,1 Beitragssatzpunkt im Jahr 2026 und 

2,2 Beitragssatzpunkte im Jahr 2060.
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• Steuerfinanzierung von Kosten für die soziale Sicherung 

der Pflegeperson 

• Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze auf das Niveau 

der Rentenversicherung

• Verbeitragung aller Einkommensarten

• Finanzausgleich zwischen SPV und PPV

• Verstärkte Präventionsleistungen

• Regelgebundener Steuerzuschuss in Höhe von 10% der 

jeweiligen Jahresausgaben der SPV

V.2 Maßnahmen zur Begrenzung des Beitragssatzanstieges
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V.2 Maßnahmen zur Begrenzung des Beitragssatzanstieges

Beitragssatzentwicklung mit Refinanzierungsmaßnahmen

Status Quo und Reformvorschlag AAPV III 

Die Umsetzung aller Refinanzierungsmaßnahmen senkt

den ausgabendeckenden Beitragssatz im Jahr 2060 um 

2,9 Beitragssatzpunkte in Bezug auf das Reformmodell 

und damit um 0,7 Beitragssatzpunkte unterhalb des 

Status quo.
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• Der Reformvorschlag ist vollumfänglich dazu geeignet, den 

adressierten Reformbedarfen inhaltlich zu begegnen.

• Eine bedarfsgerechte Pflege wird damit unabhängig vom Ort 

der Leistungserbringung für alle Pflegebedürftigen  

bezahlbar.

• Der leistungsseitige Vorschlag erhöht den ausgabendecken-

den Beitragssatz gegenüber der aktuell zu erwartenden 

Entwicklung um 0,1 (2026) bis 2,2 Prozentpunkte (2060).

• Diese Mehrkosten können durch die vorgestellten 

Refinanzierungsmaßnahmen vollständig ausgeglichen 

werden, so dass der Beitragssatz 2060 um 0,7 

Beitragspunkte niedriger ist als im Status quo.

V.2 Bewertung des Vorschlags
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I. Zukunftstrends in der Altenpflege 

II. Who cares? Wer soll uns in Zukunft pflegen?

III. Who cares? Welche Rolle kann Digitalisierung spielen?

IV. Who pays? Wer soll das bezahlen? 

V. Reformvorschläge

VI. Reformvorhaben der Bundesregierung 

VII. Fazit

VI. Inhalt
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• Aussagen im Koalitionsvertrag auf insgesamt einer ¾ Seite.

• Kurzfristig: Wiedereinbringung der Gesetze zu

– Pflegekompetenz → jetzt BEEP

– Pflegeassistenz → inzwischen im Bundesgesetzblatt

– Advanced Practice Nurse → in Arbeit

• Mittelfristig:

– Bund-Länder-Kommission konzipiert „große Pflegereform“ 

– Arbeitsauftrag an die Kommission umfasst viele Themen, zu keinem 

davon gibt es im Koalitionsvertrag eine inhaltliche Festlegung. 

– Allerdings wurden einschränkende Vorgaben gemacht.

VI. Vorhaben des Koalitionsvertrags
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• Vorgaben für die Kommission

– Keine Ausgabensteigerung oberhalb des demografisch bedingte Maß 

– Keine Steuermittel – auch keine Rückzahlung der Corona-Ausgaben

– Keine Beitragssatzerhöhung

– Keine Belastung der PKV-Versicherten

– Keine Verbeitragung weiterer Einkommensarten / Anhebung der BBG

➢ Mit diesen Vorgaben ist eine Lösung der Defizitproblematik 

objektiv unmöglich.

• Zeitplan / Stand der Bund-Länder-Kommission

– Oktober: Zwischenergebnisse → veröffentlicht 

– 25. November: 48-Seiten-Papier

– 30. November: 11-Seiten-Zusammenfassung

– 11. Dezember: Eckpunkte 

– Januar: Bericht

VI. Vorhaben des Koalitionsvertrags

gestern 

durchgesickert
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• Zur Eigenanteilsproblematik sollen geprüft werden

– Kapitalgedeckte Finanzierungselemente

– Leistungsdynamisierung

– Sockel-Spitze-Tausch.

• Auf der Leistungs(erbringungs)seite werden geprüft:

– Zielgenauere Leistungen und Zusammenfassung von Leistungen zu 

Budgets

VI. Zwischenergebnisse der Bund-Länder-Arbeitsgruppe
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• In einem „nicht abgestimmten Entwurf“ vom 30.11.25 fasst 

das BMG den Stand in einem 11-Seiten-Papier zusammen:

– Deckelung der Eigenanteile auf 1.000 oder 1.200 Euro bei Wegfall 

des § 43c SGB XI oder regelgebundene Leistungsdynamisierung

– Finanzausgleich zwischen SPV und PPV

– Anhebung der BBG auf die Grenze der Rentenversicherung

– Gestaffelte Zusatzbeitragssätze für geburtenstarke Jahrgänge

– Verbeitragung von Kapitalerträgen, Vermietung und Verpachtung

– Pauschalbeiträge der Arbeitgeber für Minijobs (wie in der GKV)

– Steuerfinanzierung von Rentenversicherungsbeiträgen für pflegende 

Angehörige & der Covid-19-Ausgaben, Steuerzuschuss von 1 Mrd. €, 

– Steuerfinanzierung der Ausbildungskosten, Länderzuschuss von € 200.

– Umbau des Vorsorgefonds durch dauerhafte Kapitalbildung und 

(obligatorische) kapitalgedeckte Zusatzversicherung 

– Finanzierung der medizinischen Behandlungspflege durch die GKV.

VI. Reformvorhaben der Bundesregierung
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I. Zukunftstrends in der Altenpflege 

II. Who cares? Wer soll uns in Zukunft pflegen?

III. Who cares? Welche Rolle kann Digitalisierung spielen?

IV. Who pays? Wer soll das bezahlen? 

V. Reformvorschläge

VI. Reformvorhaben der Bundesregierung 

VII. Fazit

VII. Inhalt
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• Die Altenpflege steht vor zwei zentralen Problemen:

a) der Sicherstellung der Versorgung durch Pflegepersonen

b) der Finanzierung der Versorgungsleistungen.

• Die Sicherstellung der Versorgung erfordert Verbesserungen 
in allen Versorgungssettings und unter Zuhilfenahme aller 
denkbaren Maßnahmen:

– Informelle Pflege: Mehr Unterstützung durch professionelle Pflege, 
Pflegegeld 2.0, Beschäftigungsverhältnis für pflegende Angehörige 
(Burgenland), Lohnersatzleistung

– Migration: Ausbildung im Ausland, nicht nur Abwerbung fertiger 
Arbeitskräfte

– Steigerung der Attraktivität des Altenpflegeberufs insbesondere durch 
Gewährleistung besserer Arbeitsbedingungen.

• Digitalisierung kann dabei eine entlastende Rolle spielen, 
benötigt aber veränderte Rahmenbedingungen. 

VII. Fazit



66

Prof. Dr. Heinz Rothgang

• Die Kosten der Langzeitpflege sind hoch und werden in 

Zukunft weiter steigen, das ist im Wesentlichen unvermeidlich. 

• Um die pflegebedingte Verarmung zu verhindern, müssen die 

Eigenanteile beschränkt werden. Das gelingt durch einen 

Pflegevollversicherung mit festem Eigenanteil.

• Die Ausgaben der Pflegeversicherung werden und müssen 

steigen. Zur Refinanzierung sind Steuerfinanzierung und ein 

Finanzausgleich zur Privatversicherung notwendig. 

• Die sektorenfreie Versorgung bedarf gründlicher Vorbereitung 

durch ein entsprechendes Gremium (Enquete-Kommission, 

Beirat, Expertenkommission).  

VII. Fazit
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• Der Koalitionsvertrag enthält keinerlei inhaltliche 
Festlegungen.

• Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe soll eine „große 
Pflegereform“ vorbereiten. 

• Nachdem der Zwischenbericht im Oktober unbefriedigend 
war, ist der durchgesickerte aktuelle Stand erfreulicher.

• In ihrer Summe stellen diese Vorschläge eine „große 
Pflegereform“ dar.

➢ Aber noch sind es nur „nicht abgestimmte“ Vorschläge, die 
noch nicht beschlossen sind!

➢ Selbst beschlossenen Eckpunkte sind in der Vergangenheit 
häufig nicht umgesetzt worden.

VII. Fazit
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Schluss

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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